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Weiterleitungsvertrag  

 

 

Zwischen  

 

der Stadt Winnenden, Torstraße 10, 71364 Winnenden 

- Zuwendungsempfänger -  

 

und  

 

der Stadtwerke Winnenden GmbH, Alfred-Kärcher-Straße 6, 71364 Winnenden 

- Letztempfänger -  

 

 

wird folgender Weiterleitungsvertrag geschlossen: 

 
 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 
 

Mit Zuwendungsbescheid vom 19.12.2019, Zeichen Stab ZIP – 20.20.08.280 wurden der Stadt Winnenden 

vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung für die Sanierung und Umbau sowie Erweiterung 

des Wunnebads in der Großen Kreisstadt Winnenden Fördermittel im Rahmen einer Projektförderung 

bewilligt. Die maximale Fördersumme beträgt 3.500.000,00 EUR. Die dabei maximal zuwendungsfähigen 

Ausgaben laut Auszahlungs- und Finanzierungsplan (Anlage 2 des Zuwendungsbescheids) wurden auf 

17.573.579,25 EUR (Nettowert) festgelegt.  

Der Zuwendungszweck besteht in der Sanierung und Erweiterung des „Wunnebads“ in Winnenden. Hierbei 

ist im Bereich des Hallenbades die Erweiterung der Badehalle inklusive Bau eines weiteren Innenbeckens 

mit Hubboden, Bau von Nebenräumen für Schwimm-, Kurs- und Übungsbetrieb vorgesehen. Im 

Freibadbereich ist ein Ersatzneubau des Umkleide- und Sanitärgebäudes an einer anderen Stelle 

eingeplant. Zudem wird die Verbesserung der Gebäudehülle angestrebt, um den für einen ganzjährigen 

Badebetrieb charakteristischen hohen Energieverbrauch auf die Vorgaben der EnEV abzusenken. Das 

Foyer soll zur besseren Lenkung aller Kundengruppen umgestaltet und die Verwaltungs-, Werkstatt- und 

Lagerräume für den Badebetrieb erweitert werden. Auch ist eine Neuerrichtung einer Aufzugsanlage zur 

barrierefreien Erreichung des OG vorgesehen. Im Außenbereich muss eine Neuordnung der 

Parkierungsflächen und Neugestaltung der Fahrradabstellbereiche vorgenommen werden. Das Vorhaben 

hat folgende Zielvorgaben:  

- Förderung sozialer Integration durch den Schul- und Vereinssport 

- Nachhaltige Verbesserung des Hallen- und Freibades unter dem Gesichtspunkt der langfristigen 

Nutzbarkeit 

- Städtebauliche Einbindung des Wunnebades in die Agglomeration von weiteren Sport- und 

Freizeiteinrichtungen 
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- Erweiterung der Nutzergruppen durch gezielte Maßnahmen hinsichtlich der Barrierefreiheit im 

Außen- und Innenbereich 

- Gestaltung der Anlage unter Berücksichtigung eines besonderen konzeptionellen und baulichen 

Qualitätsanspruchs 

- Unterstützung der Klimaschutzziele durch die Verbesserung der Gebäudehülle 

 

Die Stadt Winnenden bedient sich zur Realisierung des Förderzwecks der Stadtwerke Winnenden GmbH, 

die zugleich Eigentümerin des Wunnebads ist. Bestandteil dieser Vereinbarung werden dabei der Antrag 

der Stadt vom 23.09.2019 mit den darin beschriebenen Projektzielen, die Festlegungen des 

Zuwendungsbescheides, der Programmbeschreibung des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler 

Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ und die im Zuwendungsbescheid einbezogenen 

förderrechtlichen Nebenbestimmungen. Projektträger für die Projektförderung ist Projektträger Jülich (PTJ). 

 
 

§ 2 

Ziel des Weiterleitungsvertrags 

(1) Zur Erfüllung des oben genannten Zuwendungszwecks verpflichten sich die Vertragsparteien zur 

Zusammenarbeit im Rahmen des geförderten Projekts. Mittel aus dem oben genannten 

Zuwendungsbescheid werden an den Letztempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 

weitergeleitet. Es handelt sich um eine Weiterleitung von Zuwendungen nach Ziff. 12 der VV zu 

§ 44 BHO. Die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides sind von den Vertragsparteien zu 

beachten und gehen den Regelungen dieses Weiterleitungsvertrags im Zweifel vor.  

(2) Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, seinen Letztempfänger über den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheides inklusive Anlagen, aller weiteren Folgeentscheidungen des Zuwendungsgebers 

sowie ergänzende Absprachen mit dem Zuwendungsgeber zu unterrichten.  

(3) Der Letztempfänger verpflichtet sich, alle Pflichten aus dem Zuwendungsbescheid und seinen 

Anlagen rechtzeitig gegenüber dem Zuwendungsempfänger zu erbringen, damit dieser in der Lage 

ist, die Verpflichtungen aus dem Zuwendungsbescheid und die weiteren Förderbedingungen 

gegenüber der bewilligenden Stelle einzuhalten.  

  

 

 

§ 3 

Aufgaben der Vertragsparteien 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, ihre Aufgaben gemäß dem durch Zuwendungsantrag und 

Zuwendungsbescheid festgesetzten Finanz- und Zeitrahmen zu erbringen. Die inhaltliche Grundlage sowie 

die entsprechenden Einzelmaßnahmen sind im Antrag dargelegt und werden federführend von der 

Geschäftsführung des Leistungsempfängers bearbeitet. Das Projekt ist im Bewilligungszeitraum bis 

31.12.2023 abzuschließen. 
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§ 4 

Anteilfinanzierung/Auszahlung 

(1) Für das Projekt wurde dem Zuwendungsempfänger aus Mitteln des Bundes mit oben genanntem 

Zuwendungsbescheid eine nicht rückzahlbare Zuwendung auf Ausgabenbasis als Anteilfinanzierung 

bewilligt. Der Letztempfänger erhält die gesamte Fördersumme i. H. v. bis zu 3.500.00,00 EUR (in 

Worten: drei Millionen fünfhundert Tausend). 

(2) Die Auszahlung des Zuwendungsanteils erfolgt auf Antrag des Letztempfängers in Form einer 

Mittelanforderung nach Anlage 8 RZBau. Die Mittelanforderung ist dabei über den 

Zuwendungsempfänger an die die Bauausführung überprüfende Stelle Oberfinanzdirektion Karlsruhe, 

Stefan-Meier-Straße 76, 79104 Freiburg im Breisgau zu leiten. Hierbei können Teilbeträge 

entsprechend dem Arbeitsablauf angefordert werden.  

Da der Letztempfänger vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind nur die Nettobeträge anerkennungsfähig.  

(3) Der Letztempfänger erbringt mindestens die im Finanzierungsplan dargestellten Eigenanteile in Höhe 

von 9.795.579,25 Euro. Die Eigenbeteiligung wird fortlaufend über die Projektlaufzeit erbracht. 

 

 

§ 5 

Durchführung und Abschluss 

(1)  Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-Gk), 

insbesondere die dortigen Nummern 1 bis 7 sowie die Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-

Bau) in der jeweils geltenden Fassung sind Bestandteil dieses Weiterleitungsvertrags und vom 

Letztempfänger zu beachten. Der Letztempfänger übergibt dem Zuwendungsempfänger 

Zwischennachweise rechtzeitig vor dem 30.04., erstmalig vor dem 30.04.2021 und den 

Verwendungsnachweis entsprechend der ANBest-Gk bis zum 31.03.2024.  

(2) Die bewilligende Stelle, der Zuwendungsempfänger und die die Bauausführung überprüfende Stelle 

sind gemäß Nr. 7 ANBest-Gk berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen vom 

Letztempfänger anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebung zu 

prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Letztempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 

bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.  

 

§ 6 

Zweckbindung der Gegenstände 

(1) Die Nutzung des geförderten Objekts ist für 10 Jahre nach Fertigstellung an den benannten 

Zuwendungszweck gebunden. 

(2) Sofern Gegenstände für die Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder hergestellt werden ist 

deren Zweckbindung auf die Maßnahmenlaufzeit begrenzt. 

 

§ 7 
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Rücktritt, Rückzahlungsanspruch und Verzinsung 

(1) Der Rücktritt oder die Kündigung von diesem Vertrag sind nur aus wichtigem Grunde möglich.  

 Ein wichtiger Grund für einen Rücktritt ist insbesondere dann gegeben, wenn  

a) die Voraussetzungen für den Abschluss der Vereinbarung nachträglich entfallen sind, 

b) der Abschluss der Vereinbarung durch Angaben des Letztempfängers zustande gekommen 

ist, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder unvollständig waren, 

c) der Letztempfänger den Verpflichtungen entsprechend dieser Vereinbarung nicht nachkommt. 

(2) Die Vertragsparteien erkennen die Gründe für einen Rücktritt von der Vereinbarung, die Rückzah-

lungsverpflichtungen und sonstigen Rückzahlungsregelungen vorbehaltlos an. 

(3) Tritt der Zuwendungsempfänger vom Vertrag zurück, so ist der Letztempfänger verpflichtet, die an ihn 

weitergeleiteten Mittel an den Zuwendungsempfänger zurückzuzahlen. Der Letztempfänger hat den 

Rückzahlungsanspruch des Zuwendungsempfängers mit x Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

(§ 247 BGB) zu verzinsen.  

 

§ 8 

Vertraulichkeit 

(1) Die Vertragsparteien werden alle als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichneten Unterlagen einer 

anderen Vertragspartei während und für 5 Jahre nach Beendigung des Projektes vertraulich 

behandeln und nicht ohne schriftliche Zustimmung der betroffenen Vertragspartei Dritten zur 

Verfügung stellen.  

(2) Diese Verpflichtung entfällt für Informationen, die nachweislich 

 der Öffentlichkeit vor Inkrafttreten dieses Vertrages bekannt oder allgemein zugänglich waren 

oder  

 der Öffentlichkeit nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages ohne Mitwirken oder Verschulden der 

empfangenden Vertragspartei bekannt oder allgemein zugänglich werden oder  

 der empfangenden Vertragspartei bei Erhalt der Information bereits bekannt waren oder 

 Informationen entsprechen, die die empfangende Vertragspartei zu irgendeinem Zeitpunkt von 

einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht werden oder 

 von einem Beschäftigten der empfangenden Vertragspartei ohne Kenntnis der Information 

entwickelt wurde. 

 
 

§ 9  
Datenschutz  

 

(1) Die Vertragsparteien haben über alle ihnen bekannt gewordenen geschäftlichen und betrieblichen 

Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren und sämtliche im Zusammenhang mit der Erfüllung 

dieses Vertrages stehenden Informationen auch über dessen Ablauf hinaus streng vertraulich zu 

behandeln. Gleiches gilt für personenbezogene Daten, die unter die Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes fallen. 
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(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, Informationen, Unterlagen oder Daten ausschließlich zur 

Erfüllung der in diesem Vertrag enthaltenen Pflichten zu nutzen oder zu verwerten. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich, ihr Personal entsprechend zu unterweisen und zur Einhaltung der 

o. g. Verpflichtungen nach § 11 S. 1 und 2 schriftlich zu verpflichten. 

 
 

§ 10 
Haftung 

 
Die Vertragsparteien haften einander - soweit rechtlich zulässig - nicht für Folgeschäden. Im Übrigen 

werden Schadensersatzansprüche - soweit rechtlich zulässig - aus vorvertraglicher Sorgfaltspflicht-

verletzung, Pflichtverletzung gemäß § 280 BGB, unerlaubter Handlung oder weiteren Rechtsgrundlagen 

ausgeschlossen, sofern sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen.  

 
 

§ 11 
Sonstiges 

 
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen als solche gekennzeichnet sein und 

bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abbedingen des 

Schriftformerfordernisses. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 

Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die Letztempfänger sind verpflichtet, die unwirksame 

Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung 

entspricht. Entsprechendes gilt im Fall einer Lücke.  

(3) Die Vertragsparteien haben höherrangiges Recht, insbesondere EU-Wettbewerbsrecht originär zu 

beachten. 

 

 

Winnenden, den     Winnenden, den  

 

 

____________________________   ____________________________ 
Hartmut Holzwarth     Jochen Mulfinger 

Oberbürgermeister Stadt Winnenden   Geschäftsführer Stadtwerke Winnenden GmbH 

  

 

 

Anlagen 

1. Zuwendungsbescheid vom 19.12.2019 

2. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-Gk) 

3. Baufachliche Nebenbestimmungen (NBest-Bau) 

4. Förderantrag vom 23.09.2019 
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